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001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Krnt 1996 §23 Abs3;

BauRallg;

VwRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Dem Nachbarn kommt gemäß § 23 Abs. 3 Krnt BauO 1996 betre<end die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben kein Nachbarrecht zu. Bei dem Argument des Nachbarn, dass die

Wasserleitung für das Bauvorhaben über sein Grundstück führe und er einer Erweiterung der Dienstbarkeit nicht

zustimme, handelt es sich um eine privat-rechtliche Einwendung, für die die ordentlichen Gerichte zuständig sind.Dem

Nachbarn kommt gemäß Paragraph 23, Absatz 3, Krnt BauO 1996 betre<end die Wasserversorgung und

Abwasserbeseitigung im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben kein Nachbarrecht zu. Bei dem Argument des

Nachbarn, dass die Wasserleitung für das Bauvorhaben über sein Grundstück führe und er einer Erweiterung der

Dienstbarkeit nicht zustimme, handelt es sich um eine privat-rechtliche Einwendung, für die die ordentlichen Gerichte

zuständig sind.
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Behörden Zuständigkeit Allgemein BauRallg2/1 Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche
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